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Briefwahlvorstand Zusammensetzung

• Der Briefwahlvorstand besteht aus:

 einer Briefwahlvorsteherin bzw. einem Briefwahlvorsteher als 

Vorsitzende/n einschl. Stellvertretung

 einer Schriftführung einschließlich Stellvertretung

 und 2 Beisitzer*innen

• Alle Mitglieder des Briefwahlvorstandes wurden durch die Stadt Bad 

Salzuflen bestellt. 
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Tätigkeit der Briefwahlvorstände Öffentlichkeit/Neutralität

• Die gesamte Tätigkeit des Briefwahlvorstandes vollzieht sich öffentlich; 

alle Entscheidungen werden öffentlich getroffen. 

• Alle Personen – auch nicht Wahlberechtigte oder Parteimitglieder –

haben Zutritt zum Briefwahlraum. Dieser Grundsatz hindert jedoch 

nicht, bei Andrang den Zutritt zum Briefwahlraum zu regeln und 

Ruhestörende, notfalls mit polizeilicher Hilfe, dem Raum zu verweisen.

• Die Mitglieder des Briefwahlvorstands dürfen während ihrer Tätigkeit 

kein auf eine politische Überzeugung hinweisendes Zeichen (z.B. 

Abzeichen, Anstecknadel, Wahlplakette) sichtbar tragen.
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Tätigkeit der Briefwahlvorstände Anwesenheit

• Während der Zulassung der Wahlbriefe müssen immer mindestens 

drei Mitglieder des Briefwahlvorstandes anwesend sein, darunter die 

Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher und die Schriftführerin 

bzw. der Schriftführer oder deren Stellvertretungen. 

• Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sollen sämt-

liche Mitglieder des Briefwahlvorstandes anwesend sein.

• Kein Mitglied des Briefwahlvorstandes sollte den Briefwahlraum ver-

lassen, ohne sich bei der Vorsteherin bzw. beim Vorsteher, oder in 

deren bzw. dessen Abwesenheit bei der Stellvertretung, ordnungs-

gemäß abgemeldet zu haben.
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Tätigkeit der Briefwahlvorstände Beschlussfassung

Der Briefwahlvorstand ist beschlussfähig, wenn während der Zulas-

sung der Wahlbriefe mindestens drei Mitglieder bzw. bei der Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses fünf Mitglieder, darunter jeweils die 

Vorsteherin bzw. der Vorsteher und die Schriftführerin bzw. der Schrift-

führer oder die Stellvertretung, anwesend sind.

Bei den Abstimmungen entscheidet die Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-

gleichheit gibt die Stimme der bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag.
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Tätigkeit der Briefwahlvorstände Aufgaben

Der Briefwahlvorstand sorgt als Kollegium für die ordnungsgemäße 

Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses. Alle wichtigen 

Fragen entscheidet der Briefwahlvorstand durch Beschluss. 

Der Briefwahlvorstand

• sorgt für Ruhe und Ordnung im Briefwahlraum,

• achtet auf die Wahrung des Wahlgeheimnisses,

• beschließt die Zulassung oder Zurückweisung der Wahlbriefe,

• entscheidet über die Gültigkeit der Stimmzettel und Stimmen,

• entscheidet über alle Vorkommnisse bei der Zulassung der Wahlbriefe 

und Stimmenauszählung,

• stellt das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk fest.
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Tätigkeit der Briefwahlvorstände Aufgabenverteilung

• Der Briefwahlvorstand tritt bereits während der Wahlzeit um 14.00 Uhr in 

seinem Briefwahlraum in öffentlicher Sitzung zur Zulassung der Wahlbriefe 

zusammen.

• Die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher leitet die Tätigkeit des 

Briefwahlvorstandes. Sie / Er verteilt die übrigen Aufgaben auf die Beisitzer und 

gibt ggf. die notwendigen Erläuterungen. 

• Aufgabe der Schriftführerin bzw. des Schriftführers ist die Fertigung der 

Wahlniederschrift. 

• Die Vorsteherin bzw. der Vorsteher weist zu Beginn der Tätigkeit des Briefwahl-

vorstandes die Mitglieder auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrneh-

mung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die bei ihrer amtlichen 

Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten hin.
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Zulassung der Wahlbriefe (1)

• Die Gemeinde übergibt dem Briefwahlvorstand die eingegangenen bzw. 

überbrachten Wahlbriefe und gibt Auskunft über für ungültig erklärte 

Wahlscheine (Negativverzeichnis). 

• Zuerst ist die Zahl der übergebenen Wahlbriefe zu ermitteln und von 

der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer in der Niederschrift unter 

Punkt 2.3 festzuhalten.

• In der Niederschrift ist zudem unter Punkt 2.4 auch die Zahl der ggf. 

noch später übergebenen Wahlbriefe festzuhalten.
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Zulassung der Wahlbriefe (2)

• Die Wahlbriefumschläge werden nacheinander geöffnet. Die 

Wahlscheine (eidesstattliche Versicherungen) werden entnommen. 

Hinweis: Wurde anstelle des amtlichen roten Wahlbriefumschlags ein anderer privater 

Umschlag verwendet, stellt dies keinen Zurückweisungsgrund dar.

• War weder der Wahlschein noch der Stimmzettelumschlag für die 

jeweilige Wahl zu beanstanden, wird der Stimmzettelumschlag 

ungeöffnet in die Wahlurne gelegt. Die Wahlscheine werden 

gesammelt.

• Sodann beschließt der Briefwahlvorstand über die Zulassung oder 

Zurückweisung der beanstandeten Wahlbriefe. Die Zahl der zurück-

gewiesenen Wahlbriefe sind insgesamt und nach den Zurückweisungs-

gründen in der Niederschrift unter Punkt 2.5.3 zu vermerken.
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Zurückweisung von Wahlbriefen (1)

Der Briefwahlvorstand muss nach Prüfung der Bedenken einen 

Wahlbrief mit Beschluss zurückweisen, wenn:

• dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt   
(Kein gültiger Wahlschein liegt auch vor, wenn nur der untere Teil beiliegt. Oder: Der Wahlschein 

befindet sich erkennbar im Stimmzettelumschlag.),

• dem Wahlbriefumschlag kein weißer Stimmzettelumschlag beiliegt,

• weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag ver-

schlossen ist (Ist nur der Stimmzettelumschlag unverschlossen, ist dies kein Zurückweisungs-

grund. Der Umschlag kann zugeklebt und in die Urne geworfen werden.),

• der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht die 

gleiche Anzahl gültiger und mit der vorgesehenen Versicherung an 

Eides statt versehener Wahlscheine enthält.
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Zurückweisung von Wahlbriefen (2)

Der Briefwahlvorstand muss nach Prüfung der Bedenken einen 

Wahlbrief mit Beschluss zurückweisen, wenn:

• die Wählerin bzw. der Wähler oder die Person ihres bzw. seines 

Vertrauens die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt auf dem 

Wahlschein nicht unterschrieben hat (Fehlt das Datum oder der Vorname ist dies kein 

Zurückweisungsgrund),

• kein amtlicher Stimmzettelumschlag oder ein für eine andere Wahl 

bestimmter Stimmzettelumschlag benutzt worden ist (Hierunter fallen z. B. pri-

vate Umschläge. Dies gilt auch für Fälle, bei denen sich der Stimmzettel ohne Stimmzettelumschlag 

oder außerhalb des Stimmzettelumschlags im Wahlbrief befindet.), 

oder

• ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer 

das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht (z. B. 

Umschlag wurde beschrieben, ist stark verschmutzt oder zerknittert) oder einen deutlich 

fühlbaren Gegenstand enthält (z.B. Stift, Büroklammer).
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Zulassung der Wahlbriefe (3)
• Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszusondern, mit 

einem Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu versehen, zu ver-

schließen und fortlaufend zu nummerieren (Anlage zur Niederschrift).

Die Einsenderinnen und Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe 

werden nicht als Wählende gezählt; die Stimmen gelten als nicht 

abgegeben.

• Beschließt der Briefwahlvorstand beanstandete Wahlbriefe zuzulassen, 

wird unter Punkt 2.5.4 in der Niederschrift deren Zahl vermerkt.

• Bestehen keine Bedenken gegen die Zulassung eines Wahlbriefes 

(Regelfall), wird der weiße Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die 

Wahlurne gelegt.

• Die Wahlscheine werden eingesammelt.

• Mit der Auszählung der Stimmen darf erst nach 18 Uhr begonnen 

werden.
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Ermittlung Briefwahlergebnis ab 18 Uhr

• Zunächst werden die Wahlscheine gezählt und deren Zahl von der 

Schriftführerin oder dem Schriftführer in die Niederschrift unter Punkt 

3.2.1 eingetragen. 

• Ergibt diese Zählung weniger als 30 Wahlscheine, ist das Wahlamt zu 

unterrichten. 

• Wurden mehr als 30 Wahlscheine gezählt, wird die Wahlurne 

geöffnet und die weißen Stimmzettelumschläge werden ungeöffnet

gezählt. 

Diese Zahl (= Zahl der Wählerinnen und Wähler) ist in der Niederschrift 

unter Punkt 3.2.4 und in Abschnitt 4 bei Kennbuchstabe B (zugleich 

B1) zu vermerken.
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Ermittlung des Wahlergebnisses

Bei der Ermittlung des Briefwahlergebnisses sind folgende Zahlen 

festzustellen:

• die Zahl der Wählerinnen und Wähler B (B1)

• die Zahl der ungültigen Erststimmen C

• die Zahl der gültigen Erststimmen insgesamt D

• die Zahl der ungültigen Zweitstimmen E

• die Zahl der gültigen Zweitstimmen insgesamt F

• die Zahl der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber   

abgegebenen gültigen Erststimmen D1, D2 …

• die Zahl der für die einzelnen Landeslisten (Parteien)

abgegebenen gültigen Zweitstimmen F1, F2 …
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Gültige und ungültige Stimmen

Nach § 39 Abs. 1 BWG sind Stimmen ungültig, wenn der Stimmzettel

1. nicht amtlich hergestellt ist

2. keine Kennzeichnung enthält

3. für einen anderen Wahlkreis gültig ist

4. den Willen der Wählerin bzw. des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt

5. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält

Bei Nr. 1 und 2 sind beide Stimmen ungültig. Eine nicht abgegebene Stimme ist 

als ungültig zu werten. 

Bei Nr. 3 ist nur die Erststimme ungültig, wenn der Stimmzettel für einen anderen 

Wahlkreis im selben Bundesland gültig ist.
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Gültige und ungültige Stimmen - Besonderheiten der Briefwahl 

• Leer abgegebene Stimmzettelumschläge werden als ungültige

Stimmzettel (Erst- und Zweitstimme ungültig) gezählt. Der Umschlag ist 

mit dem Vermerk „leer, ungültig“ zu versehen. Sie bilden mit den 

ungekennzeichneten Stimmzetteln Stapel 3.

• Stimmzettelumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten, werden 

ausgesondert und bilden Stapel 4. Zum Schluss entscheidet der 

Briefwahlvorstand über diese Fälle analog zur Vorgehensweise bei 

allen übrigen, ausgesonderten Stimmzetteln (Stapel 5). 

Dabei sind mehrere Stimmzettel mit unterschiedlicher Kennzeichnung in einem Umschlag als ein

ungültiger Stimmzettel (Erst- und Zweitstimme ungültig) zu werten. Lauten dagegen die Stimmzettel 

gleich oder ist nur einer von ihnen gekennzeichnet, so gelten sie als ein Stimmzettel mit gültiger

Erst- und/oder Zweitstimme.



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Die Kennzeichnung muss nicht durch ein 

Kreuz im Kreis erfolgen. Der Wählerwille ist 

eindeutig erkennbar. 

Auch ein Ausmalen des Kreises oder ein 

Häkchen sind ein eindeutiger Wählerwille.

Nicht gültig sind allerdings die Kennzeich-

nung mit einem Smiley oder mit einem 

Fragezeichen.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme gültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Es wurde keine Erststimme 

abgegeben.

Es wurde mehr als eine Zweit-

stimme abgegeben.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme ungültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Alle Politiker sind 

bestechlich

Es wurde eine Beleidigung auf den 

Stimmzettel geschrieben.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme ungültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Der Stimmzettel enthält keine 

Kennzeichnungen.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme ungültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Der Stimmzettel wurde ganz 

durchgestrichen. Die Erst- und 

Zweitstimme kann nicht gewertet 

werden.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme ungültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Der Stimmzettel wurde bis auf die 

letzte Partei ganz durchgestrichen. 

Der Wählerwille war den ganzen 

Stimmzettel durchzustreichen. 

Damit ist er als ungültig zu werten.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme ungültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Auf dem Stimmzettel wurden alle 

Kandidatinnen und Kandidaten und 

alle Parteien bis auf die ersten 

durchgestrichen.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme gültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Es wurde zur Erststimme ein Vor-

behalt vermerkt und eine Landes-

listenbewerberin bzw. ein Landes-

listenbewerber wurde gestrichen.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme ungültig

Nur wenn er für 

ein Tempolimit 

auf Autobahnen 

ist!
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Es wurde ein allgemeiner Vorbehalt 

vermerkt.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme ungültig
Keine 

Berufspolitiker in 

den Bundestag!
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Weiter so 

Rezzo!

Es wurde zur Erststimme ein 

positiver Kommentar geschrieben.

Wertung:

Erststimme ungültig

Zweitstimme gültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Die nicht geltende Kennzeichnung 

ist klar getilgt.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme gültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Mehrere Markierungen für eine 

Kandidatin bzw. einen Kandidaten 

oder eine Partei gelten als eine

Kennzeichnung.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme gültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Die erste Kandidatin bzw. der erste 

Kandidat wurde angekreuzt und 

gleichzeitig die anderen Kandidat-

innen und Kandidaten gestrichen.

Wertung:

Erst- und Zweitstimme gültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Bis auf die erste Kandidatin bzw. 

den ersten Kandidaten wurden alle 

anderen gestrichen. Der Wählerwille 

ist eindeutig erkennbar.

Es wurde keine Zweitstimme 

abgegeben.

Wertung:

Erststimme gültig

Zweitstimme ungültig
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Beispiele für gültige und ungültige Stimmen

Hinweis: Mit diesem Stimmzettel 

des Wahlkreises Mannheim I wurde 

im Wahlkreis Stuttgart I gewählt.

Mannheim I

Die Erststimme wurde auf einem 

Stimmzettel für einen anderen 

Wahlkreis im selben Bundesland 

abgegeben 

Wertung:

Erststimme ungültig

Zweitstimme gültig

Achtung: Handelt es sich um einen 

Stimmzettel aus einem anderen 

Bundesland, ist die Zweitstimme 

auch ungültig.
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Zählung der Stimmen Stapelbildung

Erster Arbeitsgang - Sortierung der Stimmzettel = Stapelbildung (1)

Mehrere Beisitzende bilden unter Aufsicht der Vorsteherin bzw. des Vorstehers aus den 

Stimmzetteln die folgenden Stapel und halten sie unter Aufsicht:

a) nach Landeslisten getrennte Stapel mit den Stimmzetteln, auf denen die Erst- und Zweit-

stimme zweifelsfrei gültig für die Bewerberin bzw. den Bewerber und die selbe Partei ab-

gegeben worden ist (gleichlautend) (Stapel 1), 

b) einen Stapel mit den Stimmzetteln, auf denen die Erst- und Zweitstimme zweifelsfrei 

gültig für Bewerberinnen und Bewerber und eine andere Partei abgegeben worden ist, 

sowie mit den Stimmzetteln, auf denen nur die Erst- oder Zweitstimme jeweils 

zweifelsfrei gültig und die andere Stimme nicht abgegeben worden ist („Splitting-Fälle“) 

(Stapel 2),

c) einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln* (= ungültige Stimmzettel mit 

ungültiger Erst- und Zweitstimme) und leer abgegebenen Stimmzettelumschlägen

(Stapel 3),

d) einen Stapel mit Stimmzettelumschlägen mit mehreren Stimmzetteln (Stapel 4),

e) einen Stapel mit allen übrigen Stimmzetteln über die später vom Briefwahlvorstand Be-

schluss zu fassen ist. Dieser Stapel ist auszusondern und von einer Beisitzerin bzw. 

einem Beisitzer in Verwahrung zu nehmen (Stapel 5).

* In der Praxis werden auf diesen Stapel auch offensichtlich ungültige Stimmzettel (z.B. ganz durchge-

strichene) gelegt.
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Zählung der Stimmen Stapelbildung

Erster Arbeitsgang - Sortierung der Stimmzettel = Stapelbildung (2)

Zweifelsfrei gültige 

Erststimme und 

Zweitstimme für die 

Bewerberin bzw. den 

Bewerber und dieselbe 

Partei (gleichlautend).

Stapel 1

Zweifelsfrei gültige 

Erst- und Zweitstimme

verschiedener Bewerber/-

innen und Parteien sowie 

mit zweifelsfrei gültiger 

Erst- oder Zweitstimme und 

nicht abgegebener anderer 

Stimme („Splitting-Fälle“).

Stapel 2 Stapel 3

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Ungekennzeich-

nete Stimmzettel*

und leere Stimm-

zettelumschläge

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Alle übrigen Stimmzettel 

Stapel 5

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stapel 4

Stimmzettelumschläge 

mit mehreren

Stimmzetteln

* In der Praxis werden auf diesen 

Stapel auch offensichtlich ungültige 

Stimmzettel (z.B. ganz durchge-

strichene) gelegt.

leer, ungültig
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Zählung der Stimmen Gleichlautende Stimmzettel

Zweiter Arbeitsgang - Prüfen und Zählen der Stapel 1 und 3 (1)

• Die Beisitzerinnen und Beisitzer, welche die nach Parteien geordneten Stimmzettel unter 

ihrer Aufsicht haben, übergeben die einzelnen Stapel nacheinander zu einem Teil der 

Vorsteherin bzw. dem Vorsteher, zum anderen Teil deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. 

Stellvertreter. 

• Diese prüfen, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels gleich lautet 

und sagen zu jedem Stapel laut an, für welche Bewerberin bzw. welchen Bewerber und 

für welche Partei dieser Stimmen enthält. 

• Hierauf prüft die Vorsteherin bzw. der Vorsteher die ungekennzeichneten (und ggf. 

offensichtlich ungültigen) Stimmzettel und die leeren Stimmzettelumschläge (Stapel 3) 

und sagt an, dass in diesen Fällen beide Stimmen ungültig sind. 

• Gibt ein Stimmzettel der Vorsteherin bzw. dem Vorsteher oder deren bzw. dessen 

Stellvertreterin bzw. Stellvertreter Anlass zu Bedenken, wird dieser ausgesondert und auf 

den Stapel 5 gelegt.
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Zählung der Stimmen Gleichlautende Stimmzettel

Zweiter Arbeitsgang - Prüfen und Zählen der Stapel 1 und 3 (2)

• Zwei Beisitzerinnen bzw. Beisitzer zählen nacheinander die von der Vorsteherin bzw. dem 

Vorsteher und deren bzw. dessen Stellvertreterin bzw. Stellvertreter geprüften, nach 

Zweitstimmen geordneten Stimmzettelstapel 1, unter gegenseitiger Kontrolle durch und 

ermitteln die Zahl für die einzelnen Wahlvorschläge.

Die ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4 der Niederschrift als Zwischensumme I (ZS I) 

sowohl als gültige Erststimmen (D1, D2, D3 …) als auch als gültige Zweitstimmen (F1, F2, 

F3 …) eingetragen.

• Danach werden die ungekennzeichneten (und ggf. offensichtlich ungültigen) Stimmzettel 

sowie die leer abgegebenen Stimmzettelumschläge gezählt (Stapel 3). Dies ist gleichbe-

deutend mit je einer ungültigen Erststimme und einer ungültigen Zweitstimme. 

Die ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift als Zwischensumme I 

(ZS I) sowohl als ungültige Erststimme (C) als auch als ungültige Zweitstimme (E) 

eingetragen.



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Gleichlautende Stimmzettel

Zweiter Arbeitsgang - Prüfen und Zählen der Stapel 1 und 3 (3)

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stapel 1 - Zweifelsfrei gültige 

Erst- und Zweitstimmen derselben 

Partei (gleichlautend).

• Sortieren nach Parteien

• Prüfen

• Zählen

...

Zählen dieser Stimmzettel/Umschläge 

(= ungültige Erst- und Zweitstimme)

Stapel 3 –

Ungekennzeichnete
Stimmzettel (und ggf. 

offensichtlich ungültige 

Stimmzettel) sowie leere

Stimmzettelumschläge

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

leer, ungültig



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Gleichlautende Stimmzettel

Zweiter Arbeitsgang - Übertragung der Zählungsergebnisse in Abschnitt 4 

der Niederschrift - Zwischensumme I (ZS I)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

3

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

D 1 1. Name u. Partei ABC 128

D 2 2. Name u. Partei DEF 105

D 3 3. Name u. Partei GHI 33

D 4 4. Name u. Partei JKL 19

D 5 5. Name u. Partei MNO 63

D 6 6. Name u. Partei PQR 12

D 7 7. Name u. Partei STU 30

D 8 8. Name u. Partei VWX 61

D 33 33.

D 34 34.

D 35 35.

D 451Gültige Erststimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl im Wahlkreis  (Erststimmen)

Von den gültigen Erststimmen 

entfielen auf den Bew erber

Gültige Erststimmen

C Ungültige Erststimmen

Die Zahl C nicht mit addieren !!!

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

3

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

F 1 1. Partei ABC 128

F 2 2. Partei DEF 105

F 3 3. Partei GHI 33

F 4 4. Partei JKL 19

F 5 5. Partei MNO 63

F 6 6. Partei PQR 12

F 7 7. Partei STU 30

F 8 8. Partei VWX 61

F 33 33.

F 34 34.

F 35 35.

F 451Gültige Zw eitstimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen)

Von den gültigen Zw eitstimmen 

entfielen auf die Landesliste der

Gültige Zweitstimmen

E Ungültige Zweitstimmen

Die Zahl E nicht mit addieren !!!



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Splitting-Fälle

Dritter Arbeitsgang - Prüfen und Zählen von Stapel 2 (1)

• Die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher sortiert die Stimmzettel nach 

Zweitstimmen (Teilstapel) und liest bei jedem Stimmzettel laut vor, für welche Partei 

diese abgegeben wurden. Bei den Stimmzetteln, auf denen nur die Erststimme 

abgegeben wurde, sagte sie bzw. er an, dass die nicht abgegebene Zweitstimme ungültig 

ist, und bildet daraus einen weiteren Stapel. Gibt ein Stimmzettel Anlass zu Bedenken, 

wird dieser dem Stapel 5 beigefügt.

• Danach werden die geprüften gültigen und ungültigen Zweitstimmen gezählt und die so 

ermittelten Zahlen in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift als Zwischensumme II (ZS II) als 

gültige Zweitstimmen (F1, F2, F3 …) und als ungültige Zweitstimmen (E) eingetragen.

• Anschließend ordnet die Vorsteherin bzw. der Vorsteher die Stimmzettel des Stapels 2 

neu nach den für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen Erststim-

men. Diese werden in gleicher Weise wie zuvor die Zweitstimmen gezählt und die ermit-

telten Zahlen als Zwischensumme II (ZS II) in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift als gültige 

Erststimmen (D1, D2, D3 …) und als ungültige Erststimmen (C) eingetragen.



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Splitting-Fälle

Dritter Arbeitsgang - Prüfen und Zählen von Stapel 2 (2)

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stapel 2

• 1. Sortieren nach Zweitstimmen

• Prüfen

• Zählen

...

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Zweifelsfrei gültige Erst- und 

Zweitstimme verschiedener 

Bewerberinnen bzw. Bewerber 

und Partei (nicht gleichlautend = 

„Splitting-Fälle“) sowie mit 

zweifelsfrei gültiger Erst- und 

Zweitstimme und nicht 

abgegebener anderer Stimme.
• 2. Neu Sortieren nach Erststimmen

• Prüfen

• Zählen

...

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 18.09.2005

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Stimmzettel
für die Bundestagswahl

am 26.09.2021

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme     hier 1 Stimme

Keine Zweitstimme abgegeben 
(ungültig)

Keine Erststimme abgegeben 
(ungültig)



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Splitting-Fälle

Dritter Arbeitsgang - Übertragung der Zählungsergebnisse in Abschnitt 4 

der Niederschrift - Zwischensumme II (ZS II)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

3 8

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

D 1 1. Name u. Partei ABC 128 48

D 2 2. Name u. Partei DEF 105 32

D 3 3. Name u. Partei GHI 33 14

D 4 4. Name u. Partei JKL 19 22

D 5 5. Name u. Partei MNO 63 17

D 6 6. Name u. Partei PQR 12 8

D 7 7. Name u. Partei STU 30 23

D 8 8. Name u. Partei VWX 61 9

D 33 33.

D 34 34.

D35 35.

D 451 173Gültige Erststimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl im Wahlkreis  (Erststimmen)

Von den gültigen Erststimmen 

entfielen auf den Bew erber

Gültige Erststimmen

C Ungültige Erststimmen

Die Zahl C nicht mit addieren !!!

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

3 15

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

F 1 1. Partei ABC 128 41

F 2 2. Partei DEF 105 32

F 3 3. Partei GHI 33 17

F 4 4. Partei JKL 19 19

F 5 5. Partei MNO 63 20

F 6 6. Partei PQR 12 5

F 7 7. Partei STU 30 19

F 8 8. Partei VWX 61 13

F 33 33.

F 34 34.

F 35 35.

F 451 166Gültige Zw eitstimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen)

Von den gültigen Zw eitstimmen 

entfielen auf die Landesliste der

Gültige Zweitstimmen

E Ungültige Zweitstimmen

Die Zahl E nicht mit addieren !!!



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Umschläge mit mehreren Stimmzetteln/ alle übrigen Stimmzettel

• Zum Schluss entscheidet der Briefwahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen der 

Stimmzettel von Stapel 4. Dabei sind mehrere Stimmzettel mit unterschiedlicher Kenn-

zeichnung in einem Umschlag als ein ungültiger Stimmzettel (Erst- und Zweitstimme 

ungültig) zu werten. Lauten dagegen die Stimmzettel gleich oder ist nur einer von ihnen 

gekennzeichnet, so gelten sie als ein Stimmzettel mit gültiger Erst- und/oder Zweit-

stimme. Außerdem beschließt der Briefwahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmen der 

übrigen Stimmzettel von Stapel 5.

• Die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher gibt die Entscheidung mündlich be-

kannt und sagt bei gültigen Stimmen an, für welche Bewerberin bzw. welchen Bewerber 

oder für welche Partei die Stimme abgegeben wurde. 

Sie bzw. er vermerkt auf der Rückseite jedes Stimmzettels die Entscheidung des Wahl-

vorstandes und versieht die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern. 

• Die so ermittelten gültigen und ungültigen Stimmen sind als Zwischensumme III (ZS III)  

in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift einzutragen. Alle Stimmzettel dieser Stapel sind der 

Wahlniederschrift fortlaufend nummeriert als Anlage beizufügen. 

Vierter Arbeitsgang - Zählung der Stimmzettelumschläge mit mehreren 

Stimmzetteln (Stapel 4) und aller übrigen, ausgesonderten Stimmzettel (Stapel 5)  



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Umschläge mit mehreren Stimmzetteln/ alle übrigen Stimmzettel

Vierter Arbeitsgang - Übertragung der Zählungsergebnisse in Abschnitt 4 

der Niederschrift - Zwischensumme III (ZS III)

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

3 8 3

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

D 1 1. Name u. Partei ABC 128 48 1

D 2 2. Name u. Partei DEF 105 32 2

D 3 3. Name u. Partei GHI 33 14 0

D 4 4. Name u. Partei JKL 19 22 0

D 5 5. Name u. Partei MNO 63 17 0

D 6 6. Name u. Partei PQR 12 8 2

D 7 7. Name u. Partei STU 30 23 0

D 8 8. Name u. Partei VWX 61 9 0

D 33 33.

D 34 34.

D 35 35.

D 451 173 5Gültige Erststimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl im Wahlkreis  (Erststimmen)

Von den gültigen Erststimmen 

entfielen auf den Bew erber

Gültige Erststimmen

C Ungültige Erststimmen

Die Zahl C nicht mit addieren !!!

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

3 15 5

ZS I ZS II ZS III Insgesamt

F 1 1. Partei ABC 128 41 0

F 2 2. Partei DEF 105 32 2

F 3 3. Partei GHI 33 17 0

F 4 4. Partei JKL 19 19 1

F 5 5. Partei MNO 63 20 0

F 6 6. Partei PQR 12 5 0

F 7 7. Partei STU 30 19 0

F 8 8. Partei VWX 61 13 0

F 33 33.

F 34 34.

F 35 35.

F 451 166 3Gültige Zweitstimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen)

Von den gültigen 

Zweitstimmen entfielen 

auf die Landesliste der

Gültige Zweitstimmen

E

Ungültige 

Zweitstimmen

Die Zahl E nicht mit addieren !!!



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Addieren und Prüfen

Nachdem alle Stimmen ermittelt wurden, addiert die Schriftführerin bzw. der Schrift-

führer die Zwischensummen der 

• ungültigen Erststimmen (C),

• ungültigen Zweitstimmen (E),

• gültigen Erststimmen pro Wahlvorschlag (D1, D2, D3 ...) und

• gültigen Zweitstimmen pro Wahlvorschlag (F1, F2, F3 …).

Zuletzt wird die Zahl der insgesamt gültigen Erststimmen D und die Zahl der 

insgesamt gültigen Zweitstimmen F errechnet, indem die pro Wahlvorschlag 

ermittelten gültigen Stimmen addiert werden.

Plausibilitätsprüfungen: 

ZS I: C + D = E + F C = E und D = F

ZS II: C + D = E + F

ZS III: C + D = E + F

Gesamt: C + D = E + F C + D = B und E + F = B



……………
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Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Addieren

ZSI ZSII ZSIII Insgesamt

3 8 3 14

ZSI ZSII ZSIII Insgesamt

D 1 1. Name u. Partei ABC 128 48 1 177

D 2 2. Name u. Partei DEF 105 32 2 139

D 3 3. Name u. Partei GHI 33 14 0 47

D 4 4. Name u. Partei JKL 19 22 0 41

D 5 5. Name u. Partei MNO 63 17 0 80

D 6 6. Name u. Partei PQR 12 8 2 22

D 7 7. Name u. Partei STU 30 23 0 53

D 8 8. Name u. Partei VWX 61 9 0 70

D 33 33.

D 34 34.

D35 35.

D 451 173 5 629Gültige Erststimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl im Wahlkreis  (Erststimmen)

Von den gültigen Erststimmen 

entfielen auf den Bew erber

Gültige Erststimmen

C Ungültige Erststimmen

ZSI ZSII ZSIII Insgesamt

3 15 5 23

ZSI ZSII ZSIII Insgesamt

F 1 1. Partei ABC 128 41 0 169

F 2 2. Partei DEF 105 32 2 139

F 3 3. Partei GHI 33 17 0 50

F 4 4. Partei JKL 19 19 1 39

F 5 5. Partei MNO 63 20 0 83

F 6 6. Partei PQR 12 5 0 17

F 7 7. Partei STU 30 19 0 49

F 8 8. Partei VWX 61 13 0 74

F 33 33.

F 34 34.

F 35 35.

F 451 166 3 620Gültige Zweitstimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen)

Von den gültigen 

Zweitstimmen entfielen 

auf die Landesliste der

Gültige Zweitstimmen

E

Ungültige 

Zweitstimmen

+ +

++

+ +



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Zählung der Stimmen Prüfen

ZSI ZSII ZSIII Insgesamt

3 8 3 14

ZSI ZSII ZSIII Insgesamt

D 1 1. Name u. Partei ABC 128 48 1 177

D 2 2. Name u. Partei DEF 105 32 2 139

D 3 3. Name u. Partei GHI 33 14 0 47

D 4 4. Name u. Partei JKL 19 22 0 41

D 5 5. Name u. Partei MNO 63 17 0 80

D 6 6. Name u. Partei PQR 12 8 2 22

D 7 7. Name u. Partei STU 30 23 0 53

D 8 8. Name u. Partei VWX 61 9 0 70

D 33 33.

D 34 34.

D35 35.

D 451 173 5 629Gültige Erststimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl im Wahlkreis  (Erststimmen)

Von den gültigen Erststimmen 

entfielen auf den Bew erber

Gültige Erststimmen

C Ungültige Erststimmen
ZSI ZSII ZSIII Insgesamt

3 15 2 23

ZSI ZSII ZSIII Insgesamt

F 1 1. Partei ABC 128 41 0 169

F 2 2. Partei DEF 105 32 2 139

F 3 3. Partei GHI 33 17 0 50

F 4 4. Partei JKL 19 19 1 39

F 5 5. Partei MNO 63 20 0 83

F 6 6. Partei PQR 12 5 0 17

F 7 7. Partei STU 30 19 0 49

F 8 8. Partei VWX 61 13 0 74

F 33 33.

F 34 34.

F 35 35.

F 451 166 3 620Gültige Zweitstimmen insgesamt

Ergebnis der Wahl nach Landeslisten (Zweitstimmen)

Von den gültigen 

Zweitstimmen entfielen 

auf die Landesliste der

Gültige Zweitstimmen

E

Ungültige 

ZweitstimmenSumme C

Summe D

Summe E

Summe F

Summe C + Summe D = Wähler B Summe E + Summe F = Wähler B



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Schnellmeldung

• Sobald das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk festgestellt und 

mündlich bekannt gegeben worden ist, meldet es die Briefwahl-

vorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher auf dem schnellsten Wege 

der Gemeinde. 

• Wenn die Durchsage per Telefon erfolgt, darf der Hörer erst 

aufgelegt werden, wenn die Empfängerin oder der Empfänger 

die Zahlen bestätigt hat.



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Wahlniederschrift

In der Wahlniederschrift sind ggf. Beschlüsse über besondere Vorkommnisse bei der Zu-

lassung der Wahlbriefe und bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses zu 

vermerken. 

Der Briefwahlvorstand genehmigt die Wahlniederschrift. 

Anschließend unterzeichnen die Mitglieder des Briefwahlvorstandes diese.

Verweigert ein Mitglied seine Unterschrift, so sind die Gründe in der Wahlniederschrift zu 

vermerken.

Die Wahlniederschrift des Briefwahlvorstandes umfasst folgende Anlagen:

• die Wahlbriefe, die der Briefwahlvorstand zurückgewiesen hat,

• die Wahlscheine, über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, ohne dass die 

Wahlbriefe zurückgewiesen wurden,

• die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über die der Briefwahlvorstand besonders

beschlossen hat (Stapel 4 und 5).



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Wahlniederschrift Übergabe

Die Niederschrift mit Anlagen ist Unbefugten (z.B. Wahlbeobachterinnen 

und Wahlbeobachtern) nicht zugänglich zu machen.

Die Briefwahlvorsteherin bzw. der Briefwahlvorsteher hat die Nieder-

schrift mit den Anlagen unverzüglich nach Abschluss der Auszählung 

der Gemeinde zu übergeben.



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Rückgabe der Wahlunterlagen

Sobald die Niederschrift ausgefertigt ist, werden die Unterlagen 

folgendermaßen verpackt:

• ein Paket mit den Stimmzetteln, die nach den für die einzelnen Wahlkreis-

bewerberinnen und Wahlkreisbewerber abgegebenen Stimmen geordnet und 

gebündelt sind, 

• ein Paket mit den Stimmzetteln, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben 

worden ist,

• ein Paket mit ungekennzeichneten (und ggf. offensichtlich ungültigen) 

Stimmzetteln (Stapel 3),

• ein Paket mit den leer abgegebenen Stimmzettelumschlägen sowie

• ein Paket mit den eingenommenen Wahlscheinen.

Die Pakete sind zu versiegeln und mit Gemeindename, Nummer des Briefwahl-

bezirks und einer Inhaltsangabe zu versehen. Die Pakete und die übrigen Wahl-

unterlagen sind unverzüglich dem Wahlamt zu übergeben.



……………
……………

Wahlbrief

An die 
Gemeinde
12345 A-Dorf

Herzlichen Dank für 

Ihre Mitwirkung bei der Wahl!

Scheuen Sie sich nicht, uns bei Unklarheiten/-

sicherheiten am Wahltag zu kontaktieren!

Unsere Telefonnummern finden Sie im Wahlkoffer!

Geben Sie uns nach der Wahl 

auch gerne Ihr Feedback!


